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TOP: 7 

 
 
 

Errichtung einer Fahrradabstellanlage beim Jagsttal-Gymnasium 
 
 

Sachverhalt: 
 
Die beiden Schulleitungen des Schulverbunds haben in Zusammenarbeit mit Landschaftsarchitekt Kern 
eine Planung von zwei Radabstelleinrichtungen erarbeitet und der Verwaltung als Antrag vorgelegt, um 
dringend benötigte Abstellplätze für ihre Schüler und Lehrpersonal künftig zur Verfügung stellen zu 
können. Für die Finanzierung solcher Anlagen werden Zuschüsse i.H. v. 75 % d. Kosten im Rahmen 
des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz ( VwV-LGVFG ) zur Verfügung gestellt. Wie bereits in 
der Gemeinderatssitzung vom 26.09.2023 abgestimmt, wurde beschlossen, den Förderantrag für die 
Anlage zu stellen und bei Erhalt des Zuschusses den Bau in Angriff zu nehmen. Ein dementsprechender 
Beschluss wurde so auch in der Schulverbandsversammlung gefasst und daraufhin wurden die gelanten 
Kosten sowie der Förderbetrag in die Haushaltsplanungen aufgenommen. 
 
Mit Bescheid vom 02.04.2025 wurde nun für beide Anlagen die Förderung gewährt, so dass die 
Maßnahmen in Angriff genommen werden können. Hier wird die Maßnahme für das Gymnasium 
vorgestellt; die zweite Anlage ist in der Schulverbandsversammlung zu beraten. 
 
Da die Förderung jedoch nicht 75 % der Gesamtkosten der Maßnahme beträgt, sondern nur 75% der 
zuschussfähigen Kosten, die sich nach Pauschalsätzen berechnet, ergibt sich nun eine leicht veränderte 
Finanzierung: 
 
Im Antrag und Haushalt 2025 eingestellte geplante Gesamtkosten  57.000 € 
Geplanter Zuschuss LGVFG                             48.400 € 
Geplanter Restkostenanteil Stadt                8.600 €  
 
Zuschussfähige Kosten  nach Pauschalsätzen f. Bügel u.Boxen        36.850 € 
20 % Zuschlag Planungskostenpauschale    7.370 € 
Zuwendungsfähige Gesamtkosten                       44.220 € 
Gewährter Zuschuss LGVFG 75%               33.165 € 
 

Neuer Eigenanteil Stadt                23.835 € 
 

Der Restkostenanteil erhöht sich um 15.235 € von 8.600 € auf 23.835 €.  
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Umsetzung der Maßnahme wird zu obengenannten Bedingungen zugestimmt. Die Verwaltung wird 
beauftragt, die notwendigen Angebote einzuholen. 
 
 

Anlagen: 
 
Planungsunterlagen 
 

Beratungsunterlage      065/2025  

 Gefertigt am 07.05.2025 

für den Gemeinderat 

der Stadt Möckmühl 
Sitzung am 27.05.2025  - öffentlich -  
 

 
von Maier, Heike 
 
Aktenzeichen:  
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